
Der Beirat gemäß § 3 des Bundesgesetzes vom 4 . Dezember 1998, BGBI. 181/1998, hat in
seiner Sitzung vom 20 . Juni 2008 einstimmig folgenden

Beschluss

gefasst :

Der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur kann nicht empfohlen werden, das im
beiliegenden „Dossier Salomon Rosenzweig" bzw. im „Nachtrag zum Dossier Salomon
Rosenzweig" angeführte Gemälde

Hans Canon, Fischmarkt (Fischhändler und Fischhändlerin), 1885
Ol/Lwd, 131,7x175cm
nv . - Nr. 5662

an die Rechtsnachfolger nach Herrn Salomon Rosenzweig (oder nach Dritten)
zurückzugeben .

Begründung

Dem Beirat liegen die oben genannten Dossiers der Kommission für Provenienzforschung
vor, von deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgegangen wird vor. Aus diesen Dossiers
ergibt sich der nachstehende wesentliche Sachverhalt :
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Gemälde mit einem amerikanischen Transport von München nach Salzburg rückgeführt, vom
Bundesdenkmalamt übernommen und in ein Verzeichnis rückgeführter Kunstgegenstände
unbekannter Eigentümer eingetragen .

Zur Provenienz des Gemäldes vor der Veräußerung durch die Vugesta an Dr . Posse
ergeben sich aus den vorliegenden Dossiers folgende Hinweise :

Auf der Rückseite des Gemäldes findet sich die Beschriftung „Bauer" sowie ein Etikett des
Künstierhauses mit den Zahlen „1929/1055", welche zu einem Vorbesitzer, nämlich Herrn
Direktor Leopold Bauer, der es im Jahr 1929 als Leihgabe für eine Ausstellung ins Wiener
Künstlerhaus gegeben hatte, führen. Für Leopold Bauer und seine Frau Elsa Bauer, die nach
dem 12 . März 1938 nach Prag abgemeldet waren, existiert jedoch keine
Vermögensanmeldung . Darüber hinaus konnte kein weiteres Aktenmaterial zu Leopold und
Elsa Bauer gefunden werden .

Nach Durchsicht der neun Vugesta-Geschäftsbücher konnte festgestellt werden, dass der
vergleichsweise hohe Betrag von RM 4 .000.- dort nur einmal aufscheint, und zwar im
Vugesta-Buch Bd . 3 im Zusammenhang mit Eintragungen zu „Rosenzweig Sz/oma, 1,
Parkring 16". Die dort verzeichneten RM 4.00ft- könnten durch den Verkauf des Canon-
Bildes an den Sonderauftrag Linz als direkte Einnahme der Vugesta verbucht worden sein .

Salomon (Szloma) Rosenzweig war ndustrieller und als Jude Opfer von
Verfolgungshandlungen durch die NS-Machthaber . In einem Ansuchen um
Ausfuhrbewilligung für Rosenzweig führte die damit befasste Spedition Knauer am 27 . April
1939 unter anderem elf (nicht näher beschriebene) Ölbilder an . Salomon Rosenzweig
emigrierte am 29. November 1939 in die Schweiz . Nach dem Zweiten Weltkrieg bemühte er
sich um Wiedererlangung der Vermögenswerte seiner Familie, auch aus den
diesbezüglichen Dokumenten ergibt sich indes kein konkreter Hinweis auf das Canon-
Gemälde . In einem Antrag zur Vermögensentziehungs-Anmeldungsverordnung vom
13. November 1946 führte er zur Einrichtung seiner Wohnung in Wien 1 ., Parkring 16 an,
dass diese „zum grossen Teil mit modernsten Möbel erstklassig eingerichtet, bloss ein
saalartiges Zimmer . . . mit wertvollen antiken Möbel im Stile Louis XV eingerichtet' gewesen
sei . Allerdings ergibt sich aus seinen Angaben, dass das gesamte Mobiliar aus der Wohnung
am Parkring teils zur Deckung von Zinsrückständen und Lagergebühren versteigert und im
Übrigen von der SS „beschlagnahmt und fortgeschafft" worden sei .



3

Evident ist demnach, dass sich das Gemälde im Jahr 1929 im Besitz Leopold Bauers
befand . Wie bzw. ob es danach in das Eigentum Salomon Rosenzweigs kam, ist heute
(noch) nicht mit Sicherheit feststellbar . Unzweifelhaft ist jedoch, dass es von der Vugesta
veräußert wurde und daher zuvor Gegenstand von Entziehungshandlungen gewesen war .

Im Jahre 1961 brachte die Sammelstelle A zu ZI . 16/12-1V R-1961 der Finanzlandesdirektion
für Salzburg gegen die Republik Österreich einen auf § 3a Auffangorganisationsgesetz-
Novelle gestützten Antrag nach dem Zweiten Rückstellungsgesetz ein, mit dem u .a. die
Rückstellung des hier gegenständlichen Gemäldes an die Sammelstelle begehrt wurde .
Dieses Verfahren endete mit einem Vergleich vom 17 . Mai 1963. Auf Grund dieses
Vergleiches wurde das Gemälde von Canon mit sechs weiteren Gemälden gegen Zahlung
einer Verwahrungsgebühr von 5 9 .700,- der Sammelstelle A ausgefolgt und in deren Auftrag
am 2. Juni 1964 in der 564 . Kunstauktion des Dorotheums zur Versteigerung gebracht . Bei
dieser Auktion wurde es um öS 1 5 .000.- von der Österreichischen Galerie ersteigert .

Der Beirat befasste sich mit dem Fall bereits in seiner Sitzung vom 28 . September 2007, bei
welcher der Vorsitzende das Mitglied des Beirates Vizepräsidenten i . R. Dr. Manfred
Kremser um eine schriftliche Stellungnahme zu den Rechtswirkungen der von den
Sammelstellen abgeschlossenen Vergleiche in Bezug auf die Tatbestände des § 1
Kunstrückgabegesetz ersuchte . Die Stellungnahme, welcher der Beirat folgt, ist diesem
Beschluss angeschlossen .

Der Beirat ist insbesondere von folgenden Erwägungen geleitet :

§ 1 Z 2 Kunstrückgabegesetz bedarf nach einhelliger und unbestrittener Auffassung insoweit
einer einschränkenden Auslegung, als von seinem Anwendungsbereich Gegenstände
ausscheiden, die nach 1945 restituiert wurden . Der Beirat hat dies bereits mehrfach
festgestellt .
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Durch § 1 Auffangorganisationsgesetz, BGBI Nr. 73/1957, wurden die in Art . 26 des
Staatsvertrages angeführten Vermögensschaften, gesetzlichen Rechte und Interessen den
durch dieses Gesetz als juristische Personen des Privatrechts errichteten Sammelstellen A
(für Personen, welche am 31 . Dezember 1937 der israelitischen Religionsgemeinschaft
angehörten) und B (anderen Personen) übertragen . Dies umfasste gemäß § 1 Viertes
Rückstellungsanspruchsgesetz, BGBI . Nr . 133/1961, jedenfalls auch das Recht eines
geschädigten Eigentümers, Rückstellungsansprüche nach den drei ersten
Rückstellungsgesetzen geltend zu machen . § 4 Viertes Rückstellungsanspruchsgesetz
verpflichtete die Sammelstellen, „von der Einbringung eines Rückstellungsantrages jene
Personen zu verständigen, von denen anzunehmen ist, dass sie die geschädigten
Eigentümer sind." Gemäß § 7 Viertes Rückstellungsanspruchsgesetz stand es dem
geschädigten Eigentümer frei, innerhalb einer Frist von einem Jahr nach nkrafttreten des
Gesetzes der Sammelstelle mitzuteilen, dass er die Ausfolgung des der Sammelstelle
rückgestellten Vermögens beanspruche .

Die Sammelstelle A war daher gemäß § 3 Viertes Rückstellungsanspruchsgesetz, BGBI .
Nr. 133/1961, vorliegend berechtigt, die Rückstellung des gegenständlichen Gemäldes im
eigenen Namen zu beantragen, um es zur Erzielung von Mitteln für (kollektive) Leistungen
an die Opfer des Nationalsozialismus zu verwerten . Eine Geltendmachung von Ansprüchen
durch den geschädigten Eigentümer ist nicht ersichtlich .

Wenn auch das hier anzuwendende Kunstrückgabegesetz nicht nur eindeutig der
individuellen Rückgabe gegenüber kollektiven Leistungen den Vorzug gibt, sondern die
individuelle Rückgabe unmissverständlich zum Ziel hat, so ist dennoch festzustellen, dass
derartige Verwertungen wie sie durch die Sammelstellen stattfanden in der österreichischen
Rechtsordnung keineswegs singulär sind. So sieht § 8 Zweites Kunst- und
Kulturgüterbereinigungsgesetz, aber auch § 2 Abs. 2 Kunstrückgabegesetz im Falle der
Nichtfeststellbarkeit der ursprünglichen Eigentümer eine Verwertung für kollektive Leistungen
vor. Auch Art . 26 Abs. 2 des Staatsvertrages, der dem Auffangorganisationsgesetz und dem
Vierten Rückstellungsanspruchsgesetz zu Grunde liegt, zielte auf eine Verwertung nicht
individuell beanspruchter Gegenstände .
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Der Beirat kommt daher zum Ergebnis, dass Versuche einer weiteren Klärung des nicht

Der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur war daher die Rückgabe des
gegenständlichen Gemäldes nicht zu empfehlen .

Beilage

Wien, am 20 . Juni 2008

Vorsitzender : Univ.Prof. Dr. Dr.h.c. Clemens JABLONER

Mitglieder: Ersatzmitglieder :

MinRat i.R. Dr. Peter PARENZAN Mag . Christoph HATSCHEK

Generalanwalt i .R. Dr. Peter ZETTER

Vizepräsident i .R. Dr. Manfred KREMSER

Univ.Doz. Dr. Bertrand PERZ

Univ.-Prof. Dr. Artur ROSENAUER



D;, IVIANFRED KREMSER
idr it der Finanzprokuratur i . R .

Wen, am 12 . November 2007

Sehr geehrter Herr Ministeriafrat?

Konkret geht es um die Beurteilung des in dieser Sitzung behande'ten
Rückgabefalles Salomon Rosenzweig, in Betracht kommt hier nur der 2 . Tatbestand des § 1
KunstrückgabeG .

1 . Problemstellung

Die besondere Problematik des Falles resultiert daraus, dass der 2 . Tatbestand des



inhalt der vorliegenden Dokumentation erfolgte die Entziehung aber in diesem Fall nicht
durch ein Rechtsgeschäft, sondern durch einen nicht näher dokumentierten tatsächlichen

Ebenso ist aber evident, dass auch die zweite Tatbestandsvoraussetzung, nämlich

Der von der ratio des Gesetzgebers tatsächlich umfasste Anwendungsbereich wird
von den Autoren unterschiedlich formuliert :

‚Erfasst werden sollte daher der Erwerb von einem Dritten und nicht vom wirklich
Berechtigten Zur Vermeidung dieser Konsequenz (nämlich dass der 1 . Tatbestand
keinen Anwendungsbereich hätte) muss der derivative Erwerb vom tatsächlich Berechtigten,
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2. Sachverhat

betrachtet, ist im übrigen auch aus den Regelungen des § 3 Abs 2 der Auffangorganisationsgesetz-Novelle und
des § 3 Abs 7 des 2. Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetzes BUBE 1986/2 abzuleiten .
4

Rab!, a .a .O,, 263 f
Schiedsspruch iS Maria V, Altmann na . gegen Republik Österreich vom 15 .1 .2006,46
Graf, a .a .O., 332
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3. Rechfliche Beurteiiun

7
vgl dazu ausftlhrlicher Werner! Wiadika, Die Tätigkeit der Sammelstellen, Veröffentlichungen der

Österreichischen Historikerkommission, R . Oldenbourg Verlag, 2004 ; Graf, Die österreichische
Rückstellungsgesetzgebung, 8 . Kapitel, Seiten 400 ft Veröffentlichungen der Österreichischen
Historikerkommission, R. Oldenbourg Verlag, 2003 ; Oberhaminer, Zur rechtlichen Behandlung von erb- oder
nachrichtenlosern Vermögen jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, NZ 2001, 39
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relevant .

abzutreten .
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Rückstetungsgesetzen gelitend zu machen . Dies wird in § 3 der Auffangorganisationsgesetz
NoveHe ausdrückflch festgehaten und in § 1 des 4 . RücksteHungsanspruchsgesetz nochmals
betont .

Sachich gesehen handelte es sich dabei - soweit hier von Relevanz - um

- in Vrbindung mit Nicht ih (h
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Selbst Graf der von allen Autoren die restriktivste Auffassung zur auch von ihm als notwendig
bezeichneten teleologischen Redutktion des Wortlautes der Z 2 des 3 1 Kunstrückgabegesel _es
bezeichnet in NZ 2005, 321 das ‚Unterbleiben einer Rückstellung nach 1945" als den „wese1Jichen normativen
Gesichtspunkt" flIr die Anwendbarkeit des 2 . Tatbestandes
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Voraussetzungen an ihn abgetreten werden'°. Selbstverständlich konnte der geschädigte
Eigentümer seine Ansprüche nach erfolgter RückstelOung nur ogen die Sammelstelle
geltend machen, da der Rückstellungspflichtige seiner Verpflichtung durch die Rückstellung
nachgekommen war .

Ebenso ist evident, dass ein Anspruch eines nachträglich hervorgekommenen

‚Extreme Ungerechtigkeit" iSd 28 des Entschdigungsfondsgesetzes
Der Gesetzgeber hat mit § 28 Abs 1 Z 2 iVm § 32 des EntschädigungsfondsG BGBI

Einzelfall beurteilt werden .

g
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OGH 30.9.2002, 1 Ob 19/02x, JBI 2003, 454

13
Tatsächhch hat der Beir 1rets in einem anderen Rtlckgabefall im Sinne einer teleologaschen Auslegung

ungeachtet einer entgegen s 3 : n lüheren rechtskrttftigen Entscheidung der Rüclstellungskommission die
Rückgabe eines Kunstwerkes empfohlen
14

Entscheidung vom 15 .11 .2005, ENr . 27/2005
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im Hinblick auf das Verhältnis der Höhe der Ablösesumme zu dem bei der Versteigerung
erzielten Eriös eindeutig zu verneinen .

4. Zusammenfassung

ADs Ergebnis kann somit festgehalten werden :
Die in Erfüllung des im Verfahren ZI . 16I12lV R-1961 der Finanzlandesdirektion für

Der Erwerb durch den Bund nach der in diesem Fall erfolgter Rückstellung an den
nach der GesetzeslaQe Berechtigten ist von dem durch teleologische Reduktion zu
ermittelnden tatsächlichen Anwendungsbereich des 2 . Tatbestandes des 1 RücisgabeG
nicht umfasst, de Ermächtigung zur Rückgabe umfasst somit nicht Sachverhalte wie den
hier vorliegenden .

Die vom Gesetzgeber durch das EntschädigungsfondsG für besondere

Mit vorzüglicher Hochachtung

Dr. Manfred Kremser

Entscheidung der Schiedsinstanz vom 15 .11 .2005, ENr, 27/2005,62
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